
SATZUNG DER HANSESTADT LÜBECK 

Teil B 

Bebauungsplan 28.05.01 - Gewerbegebiet ehemaliges Metallhüttengelände -

Fassung vom 28.01.2008 

I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung 

. 1.1 ln den Gewerbe- und Industriegebieten sind Einzelhandelsbetriebe nicht zulässig. Die

se Begrenzung gilt nicht für Kraftfahrzeug betriebe. 

(§ 1 (4) BauNVO) 

1.2 ln den Gewerbe- und Industriegebieten sind nur solche Betriebe zulässig, die die in der 

Planzeichnung festgesetzten max. zulässigen immissionswirksamen flächenbezoge

nen Schalleistungspegel Lw" nicht überschreiten. 

(§ 1 (4) BauNVO) 
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Aufgrund der§§ 10 (1), 9 (4) des Baugesetzbuches (BauGB) sowie nach§ 92 der Landesbauord

nung (LBO) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck vom 

04.03.2008 die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 28.05.01 - Gewerbegebiet ehern. Metallhüt

tengelände-, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen. 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstel
lungsbeschlusses des Bauaus
schusses der Hansestadt Lübeck 
vom 03.09.2007. Die ortsübliche 
Bekanntmachung des Aufstel
lungsbeschlusses ist durch Ab
druck in der Lübecker Stadtzeitung 
am 11.09.2007 erfolgt. 

2. Die Beteiligung der Öffentlichkeit 
nach. § 3 (1) Satz 1 BauGB ist vom 
03.12.2007 bis einschließlich 
14.12.2007 durchgeführt worden. 
Die nach § 13 a (3) BauGB erfor
derlichen Hinweise wurden mit der 
Bekanntmachung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit und 
mit der Bekanntmachung des Auf
stell ungsbeschlusses bekannt ge
geben. 

3. Auf die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange wurde nach § 13 a (2) Nr. 
1 i.V.m. § 13 (2) Nr. 1 BauGB ver
zichtet. 

4. Die Behörden und sonstigen Trä
ger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereich durch die Pla
nung berührt werden kann, sind 
gern. § 4 (2) BauGB mit Schreiben 
vom 22.11.2007 zur Abgabe von 
Stellungnahmen zum Planentwurf 
und der Begründung aufgefordert 
worden. 

5. Der Bauausschuss hat am 
03.12.2007 den Entwurf des Be
bauungsplanes mit Begründung 
beschlossen und zu Auslegung be-
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6. Der Entwurf des Bebauungsplanes, 
bestehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) so
wie die Begründung haben in der 
Zeit vom 19.12.2007 bis zum 
21.01.2008 nach§ 3 (2) BauGB öf
fentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist mit 
dem Hinweis, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist von 
allen Interessierten schriftlich oder 
zur Niederschrift abgegeben wer
den können, am 11.12.2007 in der 
Lübecker Stadtzeitung ortsüblich 
bekannt gemacht worden. Außer
dem ist in der amtlichen Bekannt
machung darauf hingewiesen wor
den, dass nicht fristgerecht abge
gebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Be
bauungsplan unberücksichtigt blei
ben können. 

7. Die Bürgerschaft hat die vorge
brachten Anregungen im Rahmen 
der Beteiligung nach § 3 (2) 
BauGB sowie die Stellungnahmen 
der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 
4 (2) BauGB am 04.03.2008 ge
prüft. Das Ergebnis wurde mitge
teilt. 

8. Die Bürgerschaft hat den Bebau
ungsplan, bestehend aus der Plan
zeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), am 04.03.2008 als Sat
zung beschlossen und die Begrün
dung durch (einfachen) Beschluss 
gebilligt. 
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9. (Ausfertigung:) 
Die Bebauungsplansatzung, be
stehend aus der Planzeichnung 
(Teil A) und dem Text (Teil B) wird 
hiermit ausgefertigt und ist bekannt 
zu machen. 

10. Der Beschluss des Bebauungspla
nes durch die Bürgerschaft und die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer 
während der SeNicezeiten von al
len Interessierten eingesehen wer
den kann und über den Inhalt Aus
kunft zu erhalten ist, sind am 
29JiJ..W.9 ortsüblich bekannt 
gemacht worden. 
in der Bekanntmachung ist auf die 
Möglichkeit, eine Verletzung von 
Vorschriften einschließlich der sich 
ergebenden Rechtsfolgen gemäß § 
215 (2) BauGB sowie auf die Mög
lichkeit, Entschädigungsansprüche 
geltend zu machen und das Erlö
schen dieser Ansprüche gemäß § 
44 BauGB hingewiesen worden. 
Auf die Rechtswirkungen des § 4 
(3) GO wurde ebenfalls hingewie
senOt.Die Satzung ist mithin am 
~P.: .... :.~. in Kraft getreten. 

Lübeck, 

Der 

Lübeck, 3 0 · JUl. 2008 
Hansestadt Lübeck 
Der Bürgermeister 

Fachbereich Planen und Bauen 
Bereich Stadtplanung 

Im Auftrag 


